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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung; hier: sonstiges Sondergebiet, Zweckbestimmung „Photovoltaik 

und Landwirtschaft“ 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO) 

1.1  Das Sondergebiet dient der Unterbringung einer Freiflächenphotovoltaikanlage. 

1.2  Im sonstigen Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ ist die Errichtung und der Be-
trieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage zulässig. Die Errichtung von Nebenanlagen und notwendige Be-
triebseinrichtungen (Wechselrichter, Trafostationen, Leitungen, Zuwegungen, Kameramasten und Einfrie-
dungen, etc.) ist zulässig.  

Weiterhin ist eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen in Form einer Mahd oder Schafbeweidung zu-
lässig. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Eine Überbauung von Grundstücksfläche für Gebäude für die notwendige technische Infrastruktur 
darf maximal in einem Umfang von 500 m² stattfinden.  

2.2  Die Anlagenhöhe gem. § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO darf maximal 3,50 m betragen. Bezugshöhe ist die 
natürliche Geländeoberfläche.  

2.3  Der Mindestabstand zwischen Geländeoberkante und Unterkante der Solarmodule muss mindes-
tens 80 cm betragen.  

3. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB) 

Die Trasse der unterirdischen Produktfernleitung sowie deren Schutzstreifen sind von jeglicher Bebauung 
oder Überbauung mit Solarmodulen freizuhalten. Bau- und Bodenarbeiten sowie das Befahren mit schwe-
ren Fahrzeugen sind im Bereich des Schutzstreifens verboten. Sofern Arbeiten im Schutzstreifen erforder-
lich sind, ist eine schriftliche Stellungnahme der fbg einzuholen.  

4. Private Grünfläche, hier: Blühstreifen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Innerhalb der privaten Grünfläche ist eine Blühwiese zu entwickeln. Diese soll anfangs zweimal jährlich ab 
dem 15.6., nach 3 Jahren hälftig jährlich im Wechsel im September gemäht werden. 

5. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

Die Flächen innerhalb der Baugrenze (zwischen und unter den Solarmodulen sowie zwischen Solarmodulen 
und Plangebietsrand) sind, sofern nicht für die Instandhaltung erforderlich, nach Abschluss der Bauarbeiten 
zu extensivieren und mit regionalen Saatgutmischungen anzusäen oder sich selbst zur Entwicklung zu über-
lassen. Hierbei können alle für den Vertragsnaturschutz geeigneten Hersteller und Mischungen verwendet 
werden. Die Pflege der Flächen hängt von den weiteren Ergebnissen der ASP II ab. 
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Grundsätzlich ist auf eine Mahd während der Brutzeiten zwischen April und August zu verzichten. Grund-
sätzlich ist auch eine extensive Beweidung möglich. Detaillierte Informationen zum Saatgut können bei der 
Biol. Station im Kreis Düren eingeholt werden. 

6. Bauordnungsrechtliche Festsetzung: Einfriedung  

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) 

Eine Einzäunung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist zulässig. Zur Einfriedung sind nur offene Zaunkon-
struktionen zulässig. Die Einfriedung mit Mauerwerk ist unzulässig.  

Die Höhe der Einfriedung darf inkl. Übersteigschutz max. 2,5 m betragen, bezogen auf die natürliche Ge-
ländeoberkante. Die Zaununterkante muss durchschnittlich 15 cm über der Geländeoberfläche liegen.  

HINWEISE 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-Vorschriften) 
werden im Rathaus der Gemeinde Nörvenich zu jedermanns Einsicht während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten bereitgehalten. 

2. Kampfmittel 

Die in der Nähe des Plangebietes gelegenen Stadt Düren ist vom Kriegs- und Kampfgeschehen im 2. Welt-
krieg stark betroffen gewesen. Ein Vorliegen von Kampfmitteln kann daher nicht ausgeschlossen werden.  

3. Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde als Untere 
Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Außenstelle Nideggen, Zehn-
thofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 02425/9039-199, unverzüglich zu melden. Boden-
denkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Boden-
denkmalpflege für den Fortgang der Arbeiten ist abzuwarten 

4. Artenschutz 

Baufeldfreimachungen, Gehölzentnahme und Bautätigkeiten sind zwischen dem 1. März und dem 30. Sep-
tember jeden Jahres nicht zulässig. Die Arbeiten außerhalb der Brutperiode müssen kontinuierlich und 
ganzflächig fortgesetzt werden, um eine erneute Ansiedlung von Brutvögeln zu verhindern. Ist dies nicht 
möglich, sind entsprechende Vergrämungsmaßnahmen durchzuführen. 

5. Niederschlagswasserbeseitigung 

Das im Plangebiet anfallende Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebietes flächig zu versickern. 
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